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Stadt 

Heidelberg 

D ruc ks ache: 

0 3 8 4 / 2 0 2 3 / B V  
D a t um: 

22.09.2023 

Fe de rführung: 

Dezernat IV, Kinder- und Jugendamt 

B e t eiligung: 

 

B e t reff: 

Förderung von Baumaßnahmen freier Träger von 
Kindertageseinrichtungen: Bewilligung einer Zuwendung 

a n die Studierendenwerk Heidelberg AöR für bauliche 
Ma ßnahmen in der Kita-Humboldtstraße19 in Heidelberg-
Ne uenheim 

B e s c h l u s s v or l a g e  

B e ra tungsfolge: 

G remium: Sit zungstermin: B eh andlung: 
Z u stimmung zur 
B eschlussempfehlung: 

Han dzeichen: 

Jugendhilfeausschuss 14.11.2023 Ö ( ) ja ( ) nein ( ) ohne  
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B eschlussvorschlag der Verwaltung: 

Der Jugendhilfeausschuss beschließt die Bewilligung einer Zuwendung in Höhe von maxi-
mal 10.500 Euro an die Studierendenwerk Heidelberg AöR für bauliche Maßnahmen in der 
Kita-Humboldtstraße 19 in Heidelberg–Neuenheim. 

 

Finanzielle Auswirkungen:   

Bezeichnung: Betrag in Euro: 

Ausgaben / Gesamtkosten:  
 einmalige Kosten im Ergebnishaushalt   10.500 Euro 

  
Einnahmen:  

 keine  

  
Finanzierung:  

 im Ergebnishaushalt 2023 für  
Instandhaltungszuschüsse in Kindertageseinrichtungen kas-
senwirksam veranschlagte Mittel 

 abzüglich daraus bereits erfolgte Bewilligungen vor der Sit-
zung des Jugendhilfeausschusses am 14.11.2023 

 vor der Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 14.11.2023 
noch für Bewilligungen zur Verfügung stehender Betrag  

150.000 Euro 
 
 

- Euro 
 

150.000 Euro 

  
Folgekosten:  

 keine (es handelt sich um Maßnahmen des Ergebnishaus-
halts ohne Veränderung des Platzangebots) 

 

  

 
 

Zusammenfassung der Begründung:   

In der Kita-Humboldtstraße 19 sind Dachsanierungsmaßnahmen erforderlich.    
Hinweis: Antragseingang und Hauptvergabe der Bauleistungen liegen innerhalb der Gel-
tungsdauer der „Örtlichen Vereinbarung“ (bis 31.08.2023), so dass sich die Beurteilung der 
beantragten Zuwendung nach dieser Vereinbarung richtet. 
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Begründung: 

Bauliche Maßnahmen in der Kita-Humboldtstraße 19 
Träger: Studierendenwerk Heidelberg AöR  

Nach § 12 der Örtlichen Vereinbarung zur Förderung von Kindertageseinrichtungen in Heidelberg (ÖV) 
und der Anlage zu § 12 dieser Vereinbarung sind Maßnahmen in Kindertageseinrichtungen freier Trä-
ger, die der Erhaltung oder der Anpassung des Platzangebotes im Rahmen der Bedarfsplanung die-
nen, förderfähig. Zu den förderfähigen Maßnahmen im Sinne § 12 ÖV gehören neben baulichen In-
standhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen auch bauliche Erweiterungen oder Veränderungen so-
wie Neubauten. Die Förderung umfasst 70 Prozent der förderfähigen Kosten. Der Förderantrag wurde 
auf dieser Grundlage bearbeitet. 
 

1.  Geplante Maßnahme / Bestätigung des Förderbedarfs:  
Die Studierendenwerk Heidelberg AöR ist anerkannter Träger der freien Jugendhilfe und betreibt im 
Stadtgebiet Heidelberg mehrere Kindertageseinrichtungen. In der Kita-Humboldtstraße 19 (Krabbel-
stube) ist eine Dachsanierung erforderlich. Defekte Teile der Dachkonstruktion werden abgebaut und 
erneuert. In diesem Zusammenhang werden zur Erfüllung der Brandschutzvorgaben Rauchwarn-
melder eingebaut. Es handelt sich um förderfähige Maßnahmen nach Ziffer 2.1a) Anlage ÖV für bauli-
che Instandhaltung und Sanierung. Die Förderung wurde vor Beginn der Maßnahme beantragt und 
abgestimmt. Die Maßnahmen sind für den Betrieb der Kindertageseinrichtung erforderlich im Sinne 
der Ziffer 2.2 der Anlage zu § 12 ÖV. In der Kindertageseinrichtung werden Plätze für 20 Krippenkinder 
bereitgestellt. Die Plätze sind in die Bedarfsplanung aufgenommen und werden nach § 6 ÖV gefördert. 
Die förderfähigen Instandhaltungsmaßnahmen wirken sich nicht auf die Anzahl der Betreuungsplätze 
und die laufende Bezuschussung zu Betriebsausgaben nach der ÖV aus. Folgekosten fallen nicht an.    
 

2.  Kostenumfang / Höhe der Zuwendung: 
Für die Sanierungsmaßnahmen können auf Grundlage der vorgelegten Kostenschätzung förderfähige 
Ausgaben in Höhe von 15.000,00 Euro anerkannt werden.  
Diese Kosten sind Grundlage für die höchstmögliche Zuwendung und werden als Höchstbetrag fest-
gelegt. Die Förderung beträgt 70 Prozent der nachgewiesenen förderfähigen Kosten in Höhe von ma-
ximal  15.000,00 Euro, somit höchstens 10.500 Euro. 
Haushaltsmittel stehen im Ergebnishaushalt zur Verfügung.   
 

Be teiligung des Beirates von Menschen mit Behinderungen: 
Der Beirat von Menschen mit Behinderungen erhielt die Vorlage vorab zur Kenntnis und hat keine 
Einwendungen. 
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Prüfung der Nachhaltigkeit der Maßnahme in Bezug auf die Ziele des Stadtentwicklungspla-
ne s / der Lokalen Agenda Heidelberg 

1. Betroffene Ziele des Stadtentwicklungsplanes 
 
N ummer/n: 
( C odierung)  

+  /  - 
b e rührt: 

Z i el/e: 

QU 2 + Investitionen fördern, die einen sozialen Nutzen aufweisen 
  Be gründung: 

  
Durch die baulichen Maßnahmen werden Betreuungsplätze erhalten, die im 
Stadtgebiet Heidelberg dringend benötigt werden. Dies trägt zur Aufrechter-
haltung einer guten Versorgungsquote bei.  

  Z i el/e: 

AB 11 + Vereinbarkeit von Beruf und Erziehung 
AB 10 + Positionen der Frauen auf dem Arbeitsmarkt stärken 
SOZ 11 + Unterstützung der für Frauen relevanten Dienstleistungen  
  Be gründung: 

  
Der Erhalt der Betreuungsplätze unterstützt die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf und stärkt die Position von Frauen auf dem Arbeitsmarkt.  

   
2. Kritische Abwägung / Erläuterungen zu Zielkonflikten: 
 
Keine 

gezeichnet 
Stefanie Jansen 
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